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60 Jahre ach den Nürnberger Prozessen

( ur Entwicklung eınes Völkerstratrechts un: Zur Bedeutung
eines ınternationalen Strafgerichtshofs

Vor ber 60 Jahren, 7C) November 1945, ın Nürnberg erstmals der Inter-
natıonale Mılıtärgerichtshof, das Verfahren die Hauptschuldigen den
Kriegsverbrechen des Drıitten Reichs eröffnen. Dıie gEeEsaAMLE Spıtze VO Parteı,
Reichsregierung un Wehrmachtsftführung stand VOI Gericht. Die Hauptschuldigen

der Katastrophe des /Zweıten Weltkriegs wurden VOT der Weltöffentlichkeit für
ıhre Taten Z Rechenschaft SCZOSCH. In der Urteilsbegründung wurden diese e1IN-
zeln aufgelistet un: 1ın mınut1löser Schilderung festgehalten: Um allen Versuchen e1-
GT künftigen Geschichtsklitterung un: einer eugnung der begangenen Verbre-
chen eiınen Rıegel vorzuschieben, stellte das Gericht seinem Urteilsspruch eıne
Tatsachenerhebung VOTa, die 1n iıhrer nüchternen, das unaussprechliche Ma{ des
Schreckens konstatierenden Sprache ein eindrucksvolles Dokument der Rechtsge-
schichte bildet.

Es werden nıcht iQnBENE die barbarischen Kriegsgreuel geschildert, welche die enttfes-
selte Vernichtungsmaschinerie der Deutschen Wehrmacht innerhalb und außerhalb
Europas angerichtet hatte. Miıt gleichem Nachdruck listet dıe Urteilsbegründung
dıe Verbrechen auf, die VO Vertretern des Staats, der Parteı un: der S55 deutschen
Miıtbürgern 1m Nnneren begangen wurden, VOT allem die Planung, Urganısatıon un
Durchführung des Holocaust den Juden, aber auch die Errichtung VO Konzen-
tratiıonslagern, 1ın denen Abertausende VO  = Frauen und Männern, die dem Regıme
als verdächtig gyalten oder VO Parteispitzeln als solche gemeldet wurden,
grausamsten Bedingungen (Folter, Hunger, Kälte, Zwangsarbeıt) z Leben ka-
LLLCINL Ebenso sınd dıe Verbrechen Kriegsgefangene VOT allem der sSOWJet1-
schen AÄArmee erwähnt, die Mifßachtung schon der damaligen Normen des
Kriegsrechts hıltlos ıhrem Schicksal überlassen oder durch gezielte Vernachlässi-
un Hunderttausenden 1n den Tod getrieben wurden. Schliefßlich verdient als
etzter Anklagepunkt der Ausrottungskampf Beachtung, der seIt Kriegsbeginn gCc-
SCIl das polnısche 'olk geführt wurde.

ach kurzer Verhandlungsdauer der Lange der Verfahren, die
50 Jahre spater die Prozesse NT: dem Internationalen Jugoslawıen- Irıbunal, das
ad hoc-Verfahren 1ın Ruanda un nıcht zuletzt der Saddam-Prozefß ertordern kam
CS Oktober 1946 ZUr törmlichen Urteilsverkündung. Zwölt der Angeklagten
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wurden 7A00 Tod verurteılt, dre1 wurden treigesprochen, sieben erhielten lang-
jJährige Freiheıitsstraten. Der Sohn Altried des zunächst angeklagten Grofßflßindustri-
ellen (sustav Krupp VO Bohlen und Halbach, den das Gericht A4US yesundheitlichen
Gründen für verhandlungsunfähig erklärte, wurde 1n eiınem Nachfolgeverfahren
eıner Freiheitsstrafe verurteıilt.

Der Paradıgmenwechsel 1mM Völkerrecht

Der Nürnberger Prozefß bedeutet eınen tiefen Einschnitt 1n der Entwicklung des
modernen Völkerrechts: CT markiert den Begınn eines Wandels, der die Idee eines
Weltstrafrechts hervorbrachte und mI1t der Errichtung des Internationalen Strafge-
richtshofs ın Den Haag Julı ZO002 einem vorläufigen Höhepunkt tührtel.
Der Paradıgmenwechsel, der damals eingeleıtet wurde, Alt sıch auf die Formel
bringen: WCS VO eiınem der Idee sOuveraner kriegsführender Einzelstaaten
Oorlentlierten 1U ın bello“ („Recht 1m Krıeg“) hın eınem internationalen Völker-
strafrecht, das 1m Dienst der weltweiıiten Durchsetzung einer humanıtären
Menschenrechtspolitik durch die Staatengemeıinschaft steht. Das Neuartıge, Ja
Revolutionäre, das ın der Begründung der Urteilssprüche zutagetritt, lıegt 1ın der
Vorstellung, da jeder Mensch, gleich welchen Kang 1m Autbau eiınes Staats,
einer halbstaatlichen Organısatıon oder eınes Industrieunternehmens innehat, nıcht
1L1UTr VOT der Rechtsgemeinschaft se1nes Stadts, sondern VOT der Weltgemeinschaft
aller zıvilısıerten Natıonen für besonders schwerwiegende Verstöße die
Grundprinzıpien einer jeglichen Rechtsordnung ZUT: Verantwortung SCZOBCNH W.CI-

den annn Erstmals wurde durch eın internationales Gericht ausgesprochen und
mıßverständlich testgehalten, dafß Einzelpersonen ıhrer verbrecherischen
Taten auch dann bestraft werden können, WEn diese VO der natiıonalen Rechts-
ordnung ihres Staats nıcht ormell als gesetzeswıdrig deklariert

Das Gericht scheute nıcht davor zurück, mıt tradıtionellen Grundsätzen des V561:
kerrechts brechen, die bıs dahın als sakrosankt valten: dem Rückwirkungsverbot
und der Immunıitätsgarantıe für die Inhaber hoher staatliıcher ÄITItCI’. Dıie Verte1idi-
gun der Angeklagten berief sıch auf den bewährten Grundsatz der Nıchtrückwir-
kung stratbewehrter Gesetze und zıtierte dafür die klassısche lateinısche Formel:
„nullum crımen, nulla sıne lege“ „Keın Verbrechen, keıine Strate ohne (5e-
setz ). Ebenso haben die Nürnberger Richter dıe Bestimmung zurückgewiesen, die

den Kerngedanken e1nes auf die Bewahrung und Siıcherung nationalstaatlicher
Souveränıiıtät gerichteten Kriegsrechts yehörte, da{ß näamlich dıejenıgen Schutz VOT

jeglicher Anklage un Verfolgung genießen, dıe als Inhaber öffentlicher ÄITItCI' un!
hoher Staatsfunktionen gehandelt haben Man wollte den Verdacht GFEST gar nıcht
aufkommen lassen, wonach das Recht ımmer 1LL1UTr den Mächtigen nutzt un!: vemäißs
dem Motto „Die Kleinen hängt IHAall, die Grofßen Alt I1a  za lautfen“ stellvertretend
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die Falschen bestraft. Das erklärte Ziel der Nürnberger Prozesse autete 1mM Gegen-
teıl: Gerade die Hauptschuldigen un Letztverantwortlichen, dıe Anfang der
1e] eschworenen Befehlskette stehen, dıe Drahtzieher, Hıntermänner und
Schreibtischtäter, die tatsächlichen Verbrecher ın Stehkragen un: Frack oder bes-
el 1ın der braunen Parteiuniftorm sollten bestraft werden. Dem Argument der
Verteidigung, nach internationalem Recht könnten völkerrechtliche Sanktionen
nıemals Indıyiduen, sondern 1Ur Staaten verhängt werden, hielt die
Urteilsbegründung

„Verbrechen internationales Recht werden VO Menschen, nıcht VO abstrakten
Einheıiten begangen un L1UT iındem die Individuen bestraft werden, die solche Verbrechen

c ”begehen, kann den Bestimmungen des Völkerrechts Geltung verschafftt werden.

Nıcht weniıger revolutionär als die Abkehr VO althergebrachten, scheinbar
ewährten Grundsätzen des Völkerrechts 1St die Umschreibung der Verbrechen,
deretwegen dıe Angeklagten verurteılt wurden, durch das Nürnberger Gericht. Mıt
der Planung, Vorbereitung un: Durchführung eınes Angriffskriegs wurde erstmals
eıne neuartıge Kategorıe stratharer Verbrechen erfafst, die bıs dahın nıcht 1mM (j@e-
sichtsfeld des Völkerrechts stand. Wäiährend dıe traditionellen Regeln des Kriegs-
rechts VOT allem die den Kampfhandlungen selbst Beteıligten, also die eintachen
Soldaten 1im Blick hatten, rückten 1U deren höchste Vorgesetzte und letztlich die
gesarnte Staatstührung 1ın den Vordergrund, die den orößten Aggress1ons- un Ver-
niıchtungskrieg Zzu verantworten hatte, dessen unmıttelbaren und mıttelbaren
Folgen ber 50 Mıiılliıonen Menschen starben.

Zur Begründung berief sıch das Gericht wıederum darauf, da{fß die rechtswidri-
SCH, verbrecherischen Handlungen VO  =; Staaten, die ach klassıschem Völkerrecht
yeahndet werden können, VO iındividuellen Akteuren, nämlich den Menschen, die
S1€e befehlen, planen und 1NSs Werk SCtZEN; begangen werden. Aus dem verbrecher1-
schen Charakter un:! der Rechtswidrigkeit des Angriffskriegs oder eines Vernich-
tungsfeldzugs ergebe sıch durch unmıiıttelbare Schlufstolgerung die Stratbarkeıt de-
LCI, die ıhn vorbereiteten und austührten. och bedeutsamer als die strafrechtliche
Ächtung des Angriffskriegs WTr jedoch die andere Kategorıe VO Verbrechen, für
die bıs dahın keinen Begritt der iınternationalen Rechtssprache yab dıe erstmals
erwähnten Verbrechen dıe Menschlichkeit. S1ıe 1mM Statut des Nuüurn-
berger Gerichtshots neben den klassıschen Kriegsverbrechen un:! den Verbrechen

den Frieden (Planung un! Durchführung e1nes Angriffskriegs) als drıtte Ver-
brechenskategorie vorgesehen. Die 1im Innern des Deutschen Reichs oder 1n Polen
und Rufsland begangenen Verbrechen VOI allem dıe systematıische Ausrottung der
Juden waren keinem dieser beiden Begriffe erfassen SCWESCIL, da diese e1-
LICH konkreten Bezug Kriegshandlungen VOraussetzen
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Verbrechen dıe Menschlichkeit

Um das schreckliche Unrecht ANSCHNCSSCH ALLDIANSCIIL können, dessen sıch die
Hauptangeklagten 1n ıhrem jeweıligen Verantwortungsbereich durch die bewufte
Zuwiderhandlung elementare Normen eıner zıivilisıerten Menschlichkeit
schuldig machten, ıldete das Gericht 1ın strafrechtlicher Terminologie eınen
Tatbestand. Diese Verbrechen dıe Menschlichkeıit, denen VOT allem Mord,
Ausrottung, willkürliche Verfolgung, Bestrafung, Verschleppung und
Versklavung yehörten, sınd VO jedem Menschen 1n seiınem (Gewıissen als solche CI=

kennbar. Ihr stratwürdıger Charakter 1st nıcht L1UT 1MmM unmıttelbaren persönlichen
Gerechtigkeitsempftinden jedes Menschen, sondern auch iın dem Umstand CL4a1ll-

kert, da{fß sS1e VO allen zivilisıerten Staaten 1m Innern durch entsprechende Strat-
bestimmungen geahndet werden. Wo derartige Verbrechen, die zudem nıcht als bar-
barısche Entgleisung einzelner angesehen werden können, sondern systematiısch
und mıiıt höchster technischer Präzısıon ausgeführt werden, ungesühnt und UuNnsC-
ahndet lieben, könnte VO einem Kernbereich menschlicher Würde, Freiheit und
Unverletzbarkeit nıcht mehr die ede se1ın, den schützen jeder Rechtsordnung
aufgetragen 1St.

In der Rückschau mu{ die Überwindung der nationalen Souveränıtätsgrenzen bei
der strafrechtlichen Verfolgung schweren Unrechts und dıe Eintführung eines e1gE-
1918 Tatbestandes „Verbrechen dıie Menschlichkeit“ als die oxröfßßste Leistung
der Nürnberger Rıchter betrachtet werden?. Die Überlegungen un!: neuartıgen
völkerrechtlichen Argumentationsfiguren, dıe ıhrem Urteil zugrundelagen,
VO  } mafßgeblicher Bedeutung für dıe spateren Koditikationen des Völkerrechts
durch die internationale Staatengemeinschaft, VOTr allem für die Europäische Men-
schenrechtskonvention VO 950 und den Internationalen Pakt ber bürgerliche
un politische Rechte der Vereinten Natıonen AUS dem Jahr

Gegenüber dem iıntellektuellen Mut un der innovatıven Argumentationskraft
der Nürnberger Rıchter, dıie elementare Wahrheiten des Menschseins eriınnerten
un: diese 1n der Sprache des Rechts ZUrTr Geltung brachten, tallen die Schwächen des
Nürnberger Gerichts (vor allem seıne ZUS ammensetzung allein AaUsS$ Richtern der
Sıegermachte un:! das ewuliste Absehen VO den Kriegsverbrechen, die den Be-
sıegten verubt wurden) nıcht 1NSs Gewicht. Diese Mängel der erstmalıgen Konstitu-
t10n elnes Internationalen Strafgerichtshofs sınd heute 1L1UT och VO historischer
Bedeutung, während dessen wegweısende Grundidee den Anstofß Zur Fortentwick-
lung des Völkerrechts vab Zudem annn INall mıt Christian omuschat dıie rage
stellen, ob die Alliierten durch das Nürnberger Gerichtsverfahren nıcht gerade dem
deutschen 'olk eiınen unschätzbaren Dienst erwıesen haben Im unmıiıttelbaren ;An-
schluf{fß die Katastrophe des Krıegs und angesichts der tiefen Verstrickung vieler
Deutscher 1n das nationalsozialistische Terrorregime ware deutschen Richtern
al möglıch SCWESCHI,; eın gerechtes Urteil sprechen, das einerseıts eınen
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Schlufstrich dıe Vergangenheit hätte zıehen und andererseits als Grundlage
für den geistigen un materiellen Wiederautbau ach der Katastrophe hätte dienen
können

HE Dıie rechtsethische Legitimation eınes internatiıonalen Strafrechts

Dıie eigentümlıche Stiärke des Rechts gegenüber der Moral lıegt iın der Durchsetz-
arkeıit seıner Forderungen; die Zwangsbefugnis und ıhre Konkretisierung 1in gCc-
ordneten Verfahren der Rechtspflege und Durchsetzung sınd wichtige Errungen-
schaftten des natıonalen Rechtsstaats. Dieser reklamiert für sıch das Gewaltmonopol
ach ınnen und außen: entsteht, ındem seıne Bürger entwatfnet und ıhnen 1m
Gegenzug Siıcherheit un: Schutz verbürgt. Die Anerkennung und wirksame Prak-
tizıerung des Gewaltverbots 1st die entscheidende Voraussetzung dafür, da{fß der de-
mokratische Staat die Friedensaufgabe erfüllen kann, dıe modernen, rechtstörmig
organısıerten Gesellschaften gegenüber ihren archaischen Vortormen eın hohes
Ma{ß innerer Befriedung verschafftt. Die Monopolisierung außerer Zwangsan-
wendung und dıe Idee der Gewaltlosigkeıt menschlicher Beziehungen gelten
Recht als wichtigste Errungenschaften des neuzeıtlichen Zivilisationsprozesses,
hınter dıe das Zusammenleben der Menschen nıcht mehr zurücktallen dart

Die Ertahrung Zzweler Weltkriege, die schreckliche Realıtät des Holocaust un: die
unzähligen Bürgerkriege des 20. Jahrhunderts zeıgen jedoch, W1€ vefahrdet die
Tötungshemmung durch das ındıvıduelle Gewı1ssen un die Anerkennung des Ge-
walttabus sınd, WECI1N S1Ce VO den jeweılıgen rechtlich-soz1ialen Rahmenbedingun-
pCNMN her nıcht mehr wırksam unterstutzt werden. Die Eriınnerung daran, W1€ rasch
1ne 1in ıhren Anfangen unscheinbare Milßachtung des menschlichen Lebens Zzu

Rückfall 1n eine längst überwunden veglaubte Barbarei führen kann, bleibt für alle
Staaten un: Gesellschaften der Welt 1ne beständıige Warnung. Dıie zıviliısatorische
Decke, auf der WIr stehen, 1St dünner als WIr olauben un: en Rücktall jederzeıt
möglıch.

Das Hauptproblem, das sıch beim Versuch der Durchsetzung elines unıversellen
Völkerstrafrechts stellt, liegt bekanntlich 1mM Fehlen einer sanktionsbewährten
Schieds- und Strafinstanz, die ber dıe Eınhaltung e1ınes rechtlich geordneten (Se:
waltmonopols 1MmM Verhältnis der Staaten untereinander un: 1m Verhältnis der Fın-
zelstaaten gegenüber ıhren Burgern wachen könnte. Solange O diese Nstanz och
nıcht als aktionsftähıige Dauereinheit („Weltpolizei“) o1bt, mussen tunktionale
Äquivalente auf subsidiirer Ebene geschaffen werden, dıe die Autgaben der och
tehlenden oder erst rudımentär entwickelten Weltautorität ersatzweıse übernehmen
können. Ob die Entwicklung der Staatengemeinschaft eher 1n Rıchtung auf 1nNe
töderale Weltrepublik geht oder dıe Einzelstaaten teilweisem Souveränıtäts-
verzicht ZUgunNsten operatıv tätıger Weltsicherheitsinstanzen tortbestehen leiben,
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1St für die Fortentwicklung der Idee eiınes Weltstratrechts VO untergeordneter Be-
deutung®.

Wiıchtiger ist, da{ß se1ine Legitimationsgrundlagen unıversal anerkannt und wirk-
SAamlle Sanktionsmöglichkeiten 1im Fall der Miıßachtung seıner Forderungen geschaf-
ften werden. Eın wichtiger erster Schritt dazu, der durch die Militärgerichtshöfe VO

Nürnberg un!: Tokıo un! die spateren Irıbunale ZAUEG Ahndung der Menschen-
rechtsverletzungen 1mM ehemalıgen Jugoslawıen, 1n Ruanda und 1ın Sıerra Leone
vollzogen wurden, führte 1n eiınem wichtigen Punkt bereıts ST Eıngrenzung des
Natıionalstaatsprinzı1ps. Der Grundsatz der Nıchteinmischung 1n dıe inneren Ange-
legenheıten sOuveraner Staaten schützt nıemanden VOILI weltweıter Vertolgung, der
1mM Auftrag dieser Staaten oder mıt stillschweigender Duldung iıhrer Urgane
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begeht. Zumindest teilweıse Wr

dies schon ımmer anerkannt, insotern die einzelnen Staaten für sıch das Recht
klamierten, Fremde und Ausländer für auf dem eigenen Staatsgebiet begangene
Straftaten ach eigenem Recht behandeln.

In se1iner Monographie „Römisches Stratrecht“ benennt Theodor Mommsen den
eigentlichen Grund für diese bereıts 1m antıken Recht praktızıerte Gewohnheıit: Be1
schwerwıegenden Delikten W1e€e Mord, Brandstıttung, Diebstahl oder Sachbeschädi-
gun fIragen die Rıchter „lediglich nach der ethischen Verschuldung, nıcht ach dem
Personalstand des Taters“; da „der Begritf des Verbrechens, des öffentlichen W1e€e des
privaten, nıcht auf den Burger gestellt Ist, sondern auf den Menschen“ Ebenso W ar

s 1mM klassıschen Kriegsrecht eın hergebrachter Grundsatz, da{fß die Angehörigen
teindlicher Streitkrätte durch den militärischen Gegner 7A00 ® Rechenschaft SCZOSCH
werden durften, WeNn S1e dıe jeweıls maßgeblichen Bestimmungen des „1US
1n bello“ verstießen. Schon beım Vater des modernen Völkerrechts, dem spanıschen
Theologen Francısco de Vıttor1a (1483-1546) 1St nachzulesen: „licet60 Jahre nach den Nürnberger Prozessen  ist für die Fortentwicklung der Idee eines Weltstrafrechts von untergeordneter Be-  deutung®.  Wichtiger ist, daß seine Legitimationsgrundlagen universal anerkannt und wirk-  same Sanktionsmöglichkeiten im Fall der Mißachtung seiner Forderungen geschaf-  fen werden. Ein wichtiger erster Schritt dazu, der durch die Militärgerichtshöfe von  Nürnberg und Tokio und die späteren Tribunale zur Ahndung der Menschen-  rechtsverletzungen im ehemaligen Jugoslawien, ın Ruanda und in Sierra Leone  vollzogen wurden, führte in einem wichtigen Punkt bereits zur Eingrenzung des  Nationalstaatsprinzips. Der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Ange-  legenheiten souveräner Staaten schützt niemanden vor weltweiter Verfolgung, der  im Auftrag dieser Staaten oder mit stillschweigender Duldung ıhrer Organe  schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begeht. Zumindest teilweise war  dies schon immer anerkannt, insofern die einzelnen Staaten für sich das Recht re-  klamierten, Fremde und Ausländer für auf dem eigenen Staatsgebiet begangene  Straftaten nach eigenem Recht zu behandeln.  In seiner Monographie „Römisches Strafrecht“ benennt Theodor Mommsen den  eigentlichen Grund für diese bereits ım antiken Recht praktizierte Gewohnheit: Bei  schwerwiegenden Delikten wie Mord, Brandstiftung, Diebstahl oder Sachbeschädi-  gung fragen die Richter „lediglich nach der ethischen Verschuldung, nicht nach dem  Personalstand des Täters“, da „der Begriff des Verbrechens, des öffentlichen wie des  privaten, nicht auf den Bürger gestellt ist, sondern auf den Menschen“’. Ebenso war  es ım klassischen Kriegsrecht ein hergebrachter Grundsatz, daß die Angehörigen  feindlicher Streitkräfte durch den militärischen Gegner zur Rechenschaft gezogen  werden durften, wenn sie gegen die jeweils maßgeblichen Bestimmungen des „ius  in bello“ verstießen. Schon beim Vater des modernen Völkerrechts, dem spanischen  Theologen Francisco de Vittoria OP (1483-1546) ist nachzulesen: „licet ... punire  illos pro iniurüs illatıs“ („es ist erlaubt, die Feinde wegen der von ıhnen begangenen  Unrechtstaten zu bestrafen“)®.  Eine Strafbefugnis gegen jedermann ungeachtet seiner Herkunft und nationalen  Zugehörigkeit besteht freilich nur bei schwerwiegenden Rechtsverstößen gegen  grundlegende Güter wie Leib und Leben, Freiheit und Selbstbestimmung, ohne de-  ren Schutz ein gedeihliches Zusammenleben der Menschen unmöglich ist. Die Ein-  sicht in den fragmentarischen Charakter des Rechts, das nicht alle Verstöße gegen  Forderungen der Moral ahnden kann, liegt auch dem Gedanken eines Weltstraf-  rechts zugrunde. Dessen Sanktionsmöglichkeiten greifen erst oberhalb einer  Schwelle elementarer Menschenrechtsverstöße, während ım bürgerlichen Rechts-  verkehr der Menschen untereinander die Zuständigkeit nationaler Rechtsordnun-  gen bestehen bleibt. Es ist gerade die materielle Konzentration auf schwere Men-  schenrechtsverletzungen, deren Unrechtscharakter jedermann einleuchtet, die der  Forderung nach einem weltweit durchsetzbaren internationalen Strafrecht ihre ar-  gumentative Stringenz verleiht:  309punıre
ıllos PIO IN1UFS ıllatıs“ („eSs 1STt erlaubt, dıe Feinde der VO  H ıhnen begangenen
Unrechtstaten bestraften“)®.

1ne Stratbefugnis jedermann ungeachtet seiner Herkunft un natiıonalen
Zugehörigkeıt besteht treiliıch 1L1UT be] schwerwıegenden Rechtsverstößen
ogrundlegende (Csüter W1e€e Leib und Leben, Freiheit und Selbstbestimmung, ohne de-
LE Schutz e1In gedeihliches Zusammenleben der Menschen unmöglıch 1St Die Eın-
sıcht 1n den iragmentarıschen Charakter des Rechts, das nıcht alle Verstöfße
Forderungen der Moral ahnden kann, liegt auch dem Gedanken e1nes Weltstrat-
rechts zugrunde. Dessen Sanktionsmöglichkeiten oreiten erst oberhalb eıner
Schwelle elementarer Menschenrechtsverstöfße, während 1m bürgerlichen Rechts-
verkehr der Menschen untereinander die Zuständıigkeit nationaler Rechtsordnun-
SCH bestehen bleibt. Es 1sSt gerade die materielle Konzentration auf schwere Men-
schenrechtsverletzungen, deren Unrechtscharakter jedermann einleuchtet, dıe der
Forderung ach eiınem weltweıt durchsetzbaren ınternationalen Stratrecht ıhre Al

oumentatıve Stringenz verleiht:
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„Weıt davon entfernt, Ausdruck eines atavıstischen Stratbedürfnisses oder 708 Rachein-
stinktes der Weltgesellschaft se1n, gehört das Weltstrafrecht ZU Schutzschild der Men-
schenrechte und Zzu siıchtbaren Verbundenheit der Weltbürgerschaft MIt den Opftern VO

Menschenrechtsverletzungen.“
Dıie Schwierigkeit, da{fß sıch die Urteile VO  am} Nürnberg und Tokıo nıcht auf kodi-

fiziertes Recht stutzen konnten un daher be] obertlächlicher Betrachtung dem
Rückwirkungsverbot wıdersprachen, hat sıch durch die zwıschenzeıtlich einge-
TEeICHE Entwicklung des Völkerrechts VO  } selbst erledigt. In den Menschen-
rechtspakten der Vereinten Natıonen und 1mM Vertrag ABr Errichtung eines nterna-
tionalen Strafgerichtshofs sınd dıe Legitimationsgrundlagen für dıe
weltweıte strafrechtliche Verfolgung VO  e} Menschenrechtsverstößen sowohl W AS dıie
Delikte als solche, als auch W as die Stratfbefugnis internatiıonaler Instanzen und dıe

iıhrem Einschreiten ertorderlichen Verfahrensschritte anbelangt, klar geregelt. Es
kann eın Zweıtel mehr daran bestehen, da dıe Weltöfftfentlichkeit nıcht gewillt ist,
barbarische Verbrechen eınes Staats seine Burger dulden un da{fß jeder, der
solche verübt, über 17 oder lang mıt Stratfe rechnen hat, auch WEECNN sıch 1m
Augenblick seıiner ntaten der Protektion durch höchste staatlıche Stellen erfreut
oder diese se1ın Iun zumındest dulden. Der estnahme VO Diktatoren W1€e Saddam
usseın un: Mılan MilosSevie oder VO weltweıt yesuchten Kriegsverbrechern W1e€e
Radovan Karacıc kommt daher eıne Sıgnaltfunktion Z die weıt ber den jeweıliıgen
Einzeltall hıinausreicht.

Universale Strafandrohung
Die materielle Zuständıigkeit des Weltstratrechts un des Internationalen Straf-
gerichtshofs scheint heute ebentalls klar geregelt. S1e erstreckt sıch auf unıversal
yeächtete Hauptverbrechen, ber deren Stratwürdigkeit sıch die zıvilisıerte
Menschheit ein1g 1sSt ber Nürnberg un! Tokıo hinausgehend, lassen sıch die tol-
genden tüntf Deliıktgruppen bılden: Erstens der Völkermord (Genozı1d), iınsbeson-
dere, WEeNnNn In systematischer Absıcht und orm begangen wiırd; Zzayeıtens die
Verbrechen die Menschlichkeit (auch den Angehörigen des eigenen Staats-
volkes), WOZU insbesondere willkürliche Tötung, Folter und Ühnliche unmensch-
lıche Behandlung, willkürliche Verhaftung und Sklaverei SOWI1e vergleichbare auf
Entrechtung un!: Untreiheit zı1elende Praktiken (etwa der Apartheıd) gehören;
drittens die Kriegsverbrechen einschliefßlich ethnischer Sauberungen un Vernich-
tungsaktiıonen Bevölkerungsteile, der massenhaften Vergewaltigung als
Miıttel der „Kriegstührung“ oder der Anwerbung VO Kındersoldaten; uuLEertens der
Angriffskrieg; und fünftens der grenzüberschreitende Terrorismus, WOZU auch —

dere Formen des grenzüberschreitenden Verbrechens W1€ der Menschenhandel
oder der Handel mıt Waffen zählen können.
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Jeder, der solche Delikte begeht, MU: WI1ssen, da{fß sıch die Weltgemeinschaft miıt
diesen gravierenden Rechtsverstöfßen nıcht abfinden wiırd; die unıversale Strafan-
drohung richtet sıch daher orundsätzlich alle Menschen jedweder Kultur, jedwe-
der Bildungsstufe, jedweden soz1ı1alen Kanges und jedweder Staatenzugehörigkeit.
Niemand 1st VOT Verfolgung geschützt, nıemand besitzt Immunıität, nıemand ara
sıch autf historische Ausnahmesituationen W1€ eınen Bürgerkrieg oder den totalen
Zusammenbruch der staatliıchen Organisationsform des Lebens (wıe zeıtweıilig 1ın
Ruanda) berufen, sıch VOT Verfolgung schützen. egen der chwere derartı-
SGT Verbrechen annn auch keine VerjJährung oder Generalamnestie geben, da{fß
auch lange Aufklärungszeıträume oder die Flucht 1ın ferne Staaten keinen sıcheren
Schutz mehr bieten. Dıies 1St dıe Botschaft, die VO der Idee des Völkerstraftrechts
und seinem Wandel in den VErganSCHNCH Jahrzehnten ausgeht.

Ebentalls esteht ein weıtreichender Konsens darüber, da{fß alle tormalen Rechts-
prinzıpıen, die Z Kernbestand eıner demokratischen Rechtskultur zählen, auch
1m weltweiten Ma{fißstab yültıg bleiben. Daher gehört auch die Unschuldsvermutung

den anzuerkennenden Vertahrensregeln ınternationaler Stratfprozesse. Bestraft
werden dart NUL, WT die ıhm Z ast gelegten Taten persönlich begangen hat
(wozu aber auch die Anstıftung anderer oder die wıssentliche un! willentliche
Nicht-Behinderung ıhrer Straftaten gehören können); ausgeschlossen 1st jeder (3&E:
danke 1ne Kollektivschuld oder eıne Kollektivbestrafung, dıe allein aufgrund
der Zugehörigkeıt eıner bestimmten Gruppe und nıcht ach der Mafßßgabe pCI-
sönlicher Schuld erfolgen wüurde. Die Sanktionsmöglichkeiten umtassen VOT allem
den Freiheitsentzug bıs hın ZUT lebenslänglichen Hattstrate SOWI1e die Aberkennung
der polıtıschen Teilhaberechte; ausgeschlossen bleiben dagegen alle Tausamcen Le1-
besstraten W1e€e die Folter oder die Verstümmelung und auch die Todesstrafe.

Neben der Beachtung der Unschuldsvermutung und der Beschränkung auf TEe1-
heitsstrafen sollten auch dıe Verfahrensregeln eingehalten werden, die dem Schutz
der Unparteıilichkeit dienen un!: sSOmıIt die Chancen erhöhen, da{ß die Verurteilung
der tür Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen Z

ınneren Befriedung der jeweiligen Staaten beitragen. Damıt der Internationale
Strafgerichtshof eıne entsprechende moralıische Autoritätsstellung ber den Par-
teıen erwerben kann, 1St dıe Beteiligung neutraler Rıchter und die Offentlichkeit des
Verfahrens unabdıngbar. Wünschenswert ware CS darüber hinaus, WE der
Gerichtshof nıcht L1LUTLr Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen
der Besiegten vorgehen könnte, sondern auch WEeNnNn dies derzeit och utopisch CI -

scheint politisch mächtige, ökonomisch einflußreiche un militärisch unbesiegte
Rechtsbrecher VO  - se1ine Schranken rufen könnte

iıne Besonderheit gegenüber den nationalen Rechtsordnungen moderner emoOo-
kratiıscher Staaten erg1ıbt sıch allerdings, wWenNnn ach der rechtsphilosophischen Be-
stımmung des Stratzwecks gefragt wırd, den dıe Sanktionen des Völkerstrafrechts
verfolgen. egen der chwere der betreftenden Verbrechen (systematısch betriebe-
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HCT Völkermord, Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen) und der symbo-
ıschen Bedeutung, die ıhrer konsequenten Verfolgung für das Rechtsbewußtsein 1ın
allen Teıilen der Weltgemeinschaft zukommt, behält das Sühneprinzıp be1 diesen
Deliktarten eine unverzichtbare Bedeutung. Oftmals siınd die Täter A Zeıtpunkt
ihrer Erfassung laängst voll resozıalısıerte, 1ın ıhrem bürgerlichen Beruf anerkannte
Mitglieder der Gesellschatt: viele Nazıiverbrecher, die erst 1n hohem Alter überführt
werden konnten, lebten jahrzehntelang unauffällig, ohne da{ß VO  e ıhnen 1n ırgend-
eıner orm die Getahr eınes gegenwartıgen oder künftigen so7z71a] iınadäquaten Ver-
haltens befürchten BCWESCIH ware.

Was iıhnen vorzuwerten 1St und vorgeworfen werden mufß$, 1St allein der Umstand,
da{fß S1€, auch WE 65 lang zurückliegt, andere, ıhrer Gewalt wehrlos ausgelieferte
Menschen STaUSalıl,; heimtückiısch, entwürdıigend und mi1t iußerster Brutalıität
behandelt haben Ihre Untaten mıßachteten ein Ma{ des Menschlichen, en etztes
Residuum der Humanıtät, dessen Verletzung die Menschheit nıcht ungeahndet hın-
nehmen kann, auch W CII dıe Täter inzwischen längst Z bürgerlichen Normalıtät
zurückgefunden haben, Wiıederholungen ach eınem politischen Systemwechsel
nıcht befürchten sınd und VO  - ıhnen keinerle1 aktuelle Gefahr tür den Rechts-
riıeden ausgeht. Die unbedingte Stratwürdigkeıt iıhrer Verbrechen 1st ausschliefßlich
und ausreichend durch dıe Notwendigkeit eiıner Wiıederherstellung der Gerechtig-
e1ıt begründet, deren Forderungen S1€E 1ın eiınem Kernbereich miıtmenschlichen Sal-
sammense1ns auf schwerwiegendste \We1se verletzten.

L1 Schwierigkeiten un: otfene Fragen be]l der Implementierung
des Völkerstrafrechts

Die tejerliche Ächtung VO Menschenrechtsverletzungen aller Art durch die Welt-
gemeınschaft der zıvilisıerten Völker 1st eın wichtiges Signal die Regierungen
aller Länder und ebenso Eınzelpersonen, das den Wıllen der Staatengemeinschaft

einer konsequenten Aufdeckung und Verfolgung VO  } Menschenrechtsver-
rechen unterstreicht. Diese Entschlossenheıt garantıert ındessen och nıcht, da{fß
Menschenrechtsverletzungen, die tagtäglıch 1n tast allen Gegenden der Erde gesche-
hen, auch tatsächlich aufgedeckt und verfolgt werden. Dies liegt nıcht 1Ur der
oftmals tehlenden Kooperationsgemeinschaft örtlicher und natıonaler Stratver-
tolgungsbehörden, sondern auch Unklarheiten darüber, WCI Verantwortung tür
Menschenrechtsverletzungen tragt un: daher 1n ıhre Vertolgung einbezogen W GI=

den sollte.
Ich moöchte abschliefßend drei Anfragen tormulıeren, die deutlich machen sollen,

welche Schwierigkeiten eıner konsequenten Implementierung der Idee eınes Völ-
kerstrafrechts ZUur Verhinderung schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen
och entgegenstehen:
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1ne Schwierigkeıt lıegt darın, die verschiedenen Akteure erfassen, die
1m Hıntergrund der Vorbereitung organısıerter Verbrechen die Mensch-
iıchkeit beteiligt sınd Welche Raolle spielen Dıamantenhändler, Drogendealer un!:
Waftfenschleuser, WE 65 W1€ 1ın Sıerra Leone und Ruanda geschehen 11.ASs-

senweılsen Deportationen und eiınem Vernichtungskrieg die eıgene Bevölke-
LU des Landes kommt? Wıe 1st die Tätıgkeit VO  a Piloten und Bustahrern be-
urteılen, ohne deren Mıtwirkung Vernichtungsaktionen nıcht organısıert und
Verschleppungen nıcht durchgeführt werden könnten? S recht stellt sıch 1m
ZENANNLEN Krıeg den Terrorısmus „War terrorısm “ ) die Frage, W1€e die
Hıntermänner, Drahtzieher un etzten Befehlsgeber aufgespürt werden können,
die mıiıttels modernster Kommunikationstechnik Terrorangriffe auf weıt entternte
Ziele 1Ns Werk SEEZEN. In die Zuständigkeıt des Völkerstrafrechts un seıner Urgane
tallen prıimar solche Verbrechen die Menschlichkeıt, die 1ın organısıerter orm
und MmMIt systematıischer Absıcht vorbereıtet un: durchgeführt werden: daher 1st CS

11UT konsequent, da{ß auch solche Gruppen un Eınzelpersonen 1n dıe Verfolgung
einbezogen werden können, die das schmutzige Geschäft der Front VO Hınter-
orund aUuUs lancıeren und tinanzıeren oder auft andere We1se unterstützen!!.

Der Versuch, längere Handlungsketten und Verantwortungswege aufzu-
decken, dart sıch nıcht 1U  a auf aktıves Handeln durch direkten Auftrag oder Betehl
oder logistische Einsatzplanung erstrecken. Vielmehr 1st auch dıe Grauzone
berücksichtigen, 1ın der Menschenrechtsverletzungen auf breıiter Basıs durch das
passıve Gewährenlassen derjenigen überhaupt erst möglıch werden, die S1e auf-
grund ıhrer Stellung 1ın der örtlichen Verwaltung oder der Polizeitührung hätten
verhindern können. Organısıierter Völkermord, massenweılse Verschleppung und
Vergewaltigung un: Ühnliche Verbrechen können iın systematischer orm ber-
haupt 11Ur betrieben werden, WE viele 1eSs dulden oder durch ıhr Untätigbleiben
iındirekt unterstutzen. Die meısten natıonalen Rechtsordnungen des westlichen,
VO Christentum und seıner Ethik beeinflufßten Kulturkreises kennen den Straftat-
bestand der unterlassenen Hılfeleistung, dessen sıch jeder Büurger schuldıg machen
kann, der eiınem anderen Menschen 1n schwerer akuter Notlage die nötıge Hilte-
leistung verweıgert. Muüußfßte ein vergleichbares Verfolgungsdelikt nıcht auch auf der
internatiıonalen Ebene des Völkerstrafrechts yeschaften werden?

Wenn CS das Ziel einer weltweiten Menschenrechtspolitik ist;, Verbrechen
die Menschlichkeit durch wırksame Strafandrohungen unterbinden, dann mus-
SCI1 diese sıch alle richten, die 1ın ıhre Vorbereitung un: Durchführung einbezo-
SCIl sınd Dazu gehören auch diejenıgen, die durch ıhr Untätigbleiben, Zusehen und
Abwarten die Katastrophe EerrSsSt. ermöglıchten, die spater das Entsetzen der Weltge-
meıinschaft hervorrief. Da der potentielle Personenkreiıis eıner Strafverfolgung sıch
erheblich ausweıten würde, WEn diese auch die stillschweigende Komplizenschaft
(;,Silent comlicıty“) einbeziehen sollte, kämen ZUr Aufdeckung derartıger Beteili-
SUNSCH organısıerten Massenverbrechen 1n ErsSter Lıinıe natıonale Stratgerichte in
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rage, W1e€e dies VO den Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs auchB
sehen 1St Dennoch ware 6S eın wichtiges Signal, das dıe Gewıssen aller 1in rage
kommenden Eınzelpersonen un: Verantwortungstrager schärfen könnte, WEn dıe
Weltgemeinschaft unmıißverständlich klarstellen würde: Man muf{fß nıcht selbst fOol-
COI vergewaltigen oder als Menschenverschlepper tatıg werden, SYyStemMAa-
tisch betriebenen Verbrechen die Menschlichkeit beteiligt ÜE se1InN. Es genugt
bereıts, als Altester eines Dorfes, als Vorsteher eıner Polizeieinheit oder als Direk-
ET einer Plantage nıcht einzuschreıten, Wenn derartiges geschieht.

Schliefßßlich ertordert die Implementierung eınes Völkerstrafrechts als Instru-
eıner weltweıten Menschenrechtspolitik auch VO den Verantwortlichen

derjenıgen Länder eın Umdenken, die ber eine vewachsene demokratische Rechts-
kultur verfügen, die Menschenrechtsverletzungen zumındest 1in grober orm AUS-

schliefßt. Der Gedanke einer wachsenden Solidarıtät Dif den Opftern VO  — Men-
schenrechtsverletzungen, die in ternen Ländern yeschehen, verlangt VO  S uns allen
eıne Blickausweıitung.

Die Außenpolitik der Natıionalstaaten dartf nıcht mehr 1Ur den unmıttelbaren In-
des jeweıligen Landes dıenen, vielmehr tragen die Regierungen auch Ver-

anCW ortung für die Lage der Menschen, die in anderen Staaten Bedingungen
polıtischer Unftreiheit leben Wenn die Menschen uUuNseTCT Erde einander
näiherrücken un: die internationale Verflechtung der Staatengemeinschaft auf allen
Ebenen wiırd, 1St eıne gebieterische Forderung der polıtischen Ethık, die
Auswirkung des jeweıligen nationalen Regierungshandelns auf die Lebensverhält-
nısse der Menschen 1n ternen Ländern bedenken. Von dieser weltweıiten Verant-
wortung sınd treıliıch nıcht 1Ur die Ürager unmıttelbarer Regierungsverantwortung,
sondern alle Büurger 1n ıhrer Rolle als Tourısten, Konsumenten, Shareholder un: In-

betroften. Die Verantwortung tür das eigene TIun endet nıcht W1€e die Z
ständıgkeıt natıonaler Rechtsordnungen den Grenzen des eıgenen Staatsgebiets;
S1Ce umta{ßt vielmehr alle, die VO den Auswirkungen uUNSCeETCS Handelns direkt oder
indirekt betroffen siınd

Der Gedanke einer aktıven weltweiten Menschenrechtspolitik bedarf der Ort-
entwicklung e1INes effizienten Völkerstrafrechts un seıner Urgane. och ann
auch das beste Recht ımmer 1L1UT eınen außeren Schutz gewähren, dessen Vor-
kehrungen ohne das moralısche Eıintreten der Menschen füreinander wirkungslos
bleiben.

ANM  GEN

Bıslang haben ber 100 Staaten das römische Statut unterzeichnet. Es 1STt wünschen, da{fß auch die
USA ihren bisherigen Wıiderstand aufgeben und dem Statut beıitreten, enn eın Land hat für die Ent-
wicklung des Völkerrechts 1e| W1€ die USA
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